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EINfüHRUNG
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weiterverfolgt. Im Jahr 2016 hat die „Gol-
den Gate“ das ehemalige Bundeswehr-
krankenhaus wieder veräußert. 
Das Gebiet wurde daraufhin von den heu-
tigen eigentümern „denkmalneu“ erstan-
den. In der Zwischenzeit zogen im Quartier 
neue Nutzungen wie z.B. die Kinder- und 
Jugendpsychiatrie (medbo), Asylunter-
künfte sowie Forschungseinrichtungen von 
Siemens ein. teilweise haben bereits durch 
die  frühere eigentümerin bzw. durch die 
neuen Mieter Gebäudesanierungen statt-
gefunden. Hierbei handelt es sich jedoch 
um einzelprojekte und keine gesteuerte 
Gesamtentwicklung.  
Die im Rahmen des Bebauungsplans BP 90 
„An der Köferinger Straße“ festgehaltenen 
Planungsziele entsprechen aus Sicht der 
Stadt und des Investors nicht den heuti-
gen städtebaulichen Zielen. Das 2014 an-
gestrebte änderungsverfahren des rechts-
kräftigen Bebauungsplans wurde nicht 
weiterverfolgt.
2016 erfolgte daher der Aufstellungsbe-
schluss für den neuen Bebauungsplan, 
den BP 135 „An der Staufenbergerstraße“, 
welcher das Areal neu ordnen soll.  

Mit der Vorbereitenden Untersuchung soll 
die Möglichkeit zur Satzung eines Sanie-

1.1 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG 

Das zu untersuchende Areal des ehema-
ligen Bundeswehrkrankenhauses befindet 
sich am südlichen Stadtrand von Amberg 
an der Köferinger Straße. 
Das Quartier wurde 1936-38 als ein Stand-
ortlazarett der wehrmacht errichtet. Die-
ses wurde ab 1957 von der Bundeswehr 
übernommen und schrittweise zu einem 
zeitgemäßen Bundeswehrkrankenhaus 
ausgebaut. Der Standort wurde in der Ver-
gangenheit zunehmend vergrößert und 
weiter modernisiert. trotzdem erfolgte 
2004 die Nutzungsaufgabe des Geländes 
durch das Verteidigungsministerium.
Nach Aufgabe des Areals wurde das 
Quartier 2004 veräußert und durch ein 
Bieterverfahren an den privaten Investor 
„Golden Gate“ übertragen. erklärtes städ-
tebauliches Ziel der daraufhin folgenden 
entwicklung war der erhalt und die wei-
terentwicklung des medizinischen Stand-
orts. Bestandsgebäude sollten erhalten 
und durch Neubauten adäquat ergänzt 
werden. Die Planung der „Golden Gate“ 
wurde Grundlage zur erstellung des Be-
bauungsplan BP 90 „An der Köferinger 
Straße“ (rechtskräftig seit 18.05.2012). Die 
im Bebauungsplan festgehaltenen ent-
wicklungen wurden aufgrund einer Fir-
meninsolvenz der „Golden Gate“ nicht 

rungsgebiets geprüft werden. Dabei wer-
den insbesondere anhand einer fundier-
ten Bestandserhebung und -analyse die 
vorhandenen städtebaulichen Missstände 
erarbeitet. 
Darüber hinaus ist es erforderlich, mit 
einem städtebaulichen und freiraum-
planerischen Konzept sowie einem 
Maßnahmenkatalog mit Kosten- und Fi-
nanzierungsübersicht, die Grundlagen für 
eine zukünftige entwicklung und ggf. eine 
Sanierung des Areals zu schaffen. 
Die ergebnisse der Vorbereitenden Unter-
suchung dienen der Stadt als zukünftige 
entscheidungsgrundlage für weitere ent-
wicklungen im  Quartier sowie der erstel-
lung des Bebauungsplans BP 135.
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VU-Umgriffsgrenze

VU-Gebiet

Abbildung 1:  Untersuchungsumgriff  VU

1.2 UMGRIff DES UNTERSUcHUNGSGEBIETS VU

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Be-
reich des ehemaligen Bundeswehrkran-
kenhauses an der Köferinger Straße, die 
unmittelbar angrenzenden Straßenräume 
und die Flächen der geplanten Verlänge-
rung der Staufenbergstraße in Richtung 
Liebengrabenweg. es handelt sich hierbei 
um eine Fläche mit einer Größe von ca. 
9,3 ha. Im Rahmen der Bestandsaufnah-
me und -analyse wurden darüber hinaus 
die umliegenden Bereiche und die damit 
bestehenden Verflechtungen ebenfalls 
betrachtet und berücksichtigt.
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Abbildung 2:  Gebäudenummerierung

1:   Bettenhaus - 
      ehemaliges Hauptgebäude

2:   ehemaliges Hauptgebäude, 
      heute medbo

3:   Neubau - Forschungseinrichtungen 
      Siemens / windhoff

4:   Neubau - Fachärztliche Dienststelle 
      der Bundeswehr

5:   Neubau - Fachärztliche Dienststelle 
      der Bundeswehr

6:   KFZ-Halle / ZVA / Fernwärme

7:   Flüchtlingsunterkunft

8:   Flüchtlingsunterkunft

9:   Apartmenthäuser

10: ehemaliges ärztehaus,
      heute wohnnutzung

11: werkstatt / trafostation
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Abbildung 3:  Formaler Planungsprozess zum Sanierungsgebiet

1.3 fORMALER PLANUNGSPROZESS ZUM SANIERUNGSGEBIET

Die Stadt Amberg beabsichtigt, die ent-
wicklung des ehemaligen Bundeswehr-
krankenhauses ganzheitlich zu betrach-
ten und zu steuern. Mit der erarbeitung 
der Vorbereitenden Untersuchungen wur-
de das Büro DRAGOMIR StADtPLANUNG 
GmbH aus München beauftragt. Aufgabe 
ist es, unabhängig von der bereits erfolg-
ten Vorbereitenden Untersuchung des In-
vestors aus dem Jahr 2016, das Gebiet auf 
seinen Zustand zu prüfen und städtebauli-
che Missstände aufzuzeigen.
Das Büro DRAGOMIR StADtPLANUNG 
zeichnet sich durch einen integrierten Pla-
nungsansatz aus, sodass in interdisziplinä-
ren Planungsteams und einem gleichzeiti-
gen intensiven Austausch zwischen allen 
beteiligten Akteuren konstruktiv und krea-
tiv gearbeitet wird.
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Die Bestandserhebung ist in eine ortsspezi-
fische Betrachtung im Hinblick auf die rele-
vanten themen für das Untersuchungsge-
biet, wie z.B. Nutzungen, Gebäudestruktur, 
Frei- und Grünräume etc. 
Aufbauend auf den erhebungen des Be-
standes wird eine querschnittsbezogene 
Analyse erarbeitet. Diese dient zur konkre-
ten Darstellung von Potentialen und Qua-
litäten sowie von Defiziten und Konflikten.

BESTANDSAUfNAHME UND ANALySE
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gelegenen wohngebiet.  Der aktuelle 
Flächennutzungsplan (FNP Stand August 
2016) stellt im Gebiet ein Sondergebiet 
(SO Krankenhaus) und zwei Allgemeine 
wohngebiete, welche von privaten Grün-
flächen nach Osten und Süden begrenzt 
werden, dar. Die 130. änderung des FNP 
vom November 2016 stellt im Quartier zu-
sätzliche Flächen zur Ansiedlung von Ge-
werbe dar.

2.1 BESTANDSERHEBUNG

In der Bestandserhebung werden die re-
levanten themengebiete in einer Schich-
tenanalyse gebietsspezifisch erfasst. Die 
einzelnen thematischen erhebungen wer-
den im Folgenden über sieben Kapitel nä-
her erläutert. 

2.1.1 üBERGEORDNETE STRUKTUR

Die kreisfreie Stadt Amberg liegt rund 65 
km östlich von Nürnberg an der Vils im 
Regierungsbezirk Oberpfalz und wird voll-
ständig vom Landkreis Amberg-Sulzbach 
umschlossen. 
Mit rund 41.861 einwohnern ist Amberg ein 
Oberzentrum und besitzt 25 Ortsteile, wel-
che sich durch ihre geringe Größe und ihre 
ländliche Struktur vom Hauptort stark un-
terscheiden.   
Durchschnitten wird das Stadtgebiet von 
der B85 in nordwestlich-südöstlicher Rich-
tung, die den Anschluss an die A9 bzw. 
A93 herstellt sowie der B299 in südwestlich-
nördlicher Richtung. Die A6 verläuft südlich 
vom Stadtgebiet in west-Ost-Richtung.
Das zu untersuchende Gebiet an der Köfe-
ringer Straße befindet sich am südlichen 
Stadtrand von Amberg und liegt isoliert 
zwischen dem Industriegebiet Amberg- 
Süd (östlich) und einem großen, westlich 
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Abbildung 4:  übergeordnete Struktur
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Das Untersuchungsgebiet an der Köfe-
ringer Straße ist in seinem Umgriff nahezu 
identisch mit dem in Aufstellung befind-
lichem Bebauungsplan samt Grünord-
nungsplan Nr. 135. Angrenzend befinden 
sich (von west nach Ost) die rechtskräf-
tigen Bebauungspläne,  BP Nr. 3b, BP Nr. 
17 und BP Nr. 17a (vgl. Abb. 5). Im Umgriff 
des Bebauungsplans Nr. 135 ist im östli-
chen Bereich, angrenzend an die fußläu-
fige Verbindung über einen Feldweg zum 
Liebengrabenweg, eine Ausgleichsfläche 
festgesetzt, die es zu erhalten gilt. 
Das Quartier befindet sich vollständig im 
Naturpark Hirschwald. Das Gebiet wird 
von zahlreichen Biotopen gekennzeich-
net, die sich zu weiten teilen in den Rand-
bereichen des Untersuchungsgebiets be-
finden bzw. unmittelbar angrenzen. Im 
Bereich des südlich gelegenen Parks rei-
chen die Biotopstrukturen in das Quartier 
hinein. Generell handelt es sich hierbei um 
erhaltenswerte Gehölz- und Heckenstruk-
turen. Südlich des Untersuchungsgebietes 
sind weiterhin Gehölzstrukturen und Gras-
fluren vorhanden (vgl. Abb. 6). 
weitere landschaftliche Rahmenbedin-
gungen wie europarechtlich geschützte 
Gebiete, Schutzgebiete oder Hochwas-
serschutzgebietes sind nicht vorhanden.

2.1.2 BINDUNGEN
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Abbildung 5:  Bindungen
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2.1.3 GRüN- UND fREIRäUME

Das Untersuchungsgebiet wird, bis auf die 
westlichen Bereiche, von einem dichten 
und ortsbildprägenden Baum- und He-
ckenbestand umgrenzt. Dieser ist als Bio-
top Nr. AM-0104 gekennzeichnet und gesi-
chert. Durch die Begrenzung des Quartiers 
mit dem Vegetationsbestand und der 
Köferinger Straße im westen vermittelt es 
den Charakter einer Insellage. Verstärkt 
wird dieser effekt durch die umgebenden 
landwirtschaftlichen Flächen. eine Verbin-
dung zum Industriegebiet nach Osten exis-
tiert lediglich als nicht ausgebauter Feld-
weg. 
Zusätzlich zur prägenden Vegetation wird 
das Quartier durch seine topographisch 
exponierte Lage mit einem Geländes-
prung in Richtung Süden und Osten ge-
prägt. In diesen Bereichen fällt das Gelän-
de um ca. 1,5 m ab. 
Im nördlichen teil des Quartiers besteht ein 
hoher Versiegelungsgrad, wohingegen 
das südliche Gebiet aufgrund der großen 
parkähnlichen Fläche einen geringeren 
Versiegelungsgrad aufweist.
Die Parkanlage weist bereits eine hohe 
Qualität auf. Im Zusammenhang mit dem 
Bettenhaus ist die Anlage besonders iden-

titätsstiftend und somit als solches sehr er-
haltenswert.
Der nächstgelegene Spielplatz ist rund 500 
m vom Untersuchungsgebiet entfernt. er 
befindet sich westlich der Köferinger Straße 
im dortigen wohngebiet und ist aufgrund 
der Barrierewirkung der Köferinger Straße 
fußläufig nur mangelhaft zu erreichen. Ein 
geringes Angebot an Spielmöglichkeiten 
in Form einer Schaukel wird derzeit von der 
Kinder- und Jugendpsychatrie im Gebiet 
bereitgestellt.

16 



Abbildung 6:  Grün- und Freiräume
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2.1.4 NUTZUNGEN

Das Quartier diente ehemals als Bundes-
wehrkrankenhaus, diese Nutzung wur-
de bereits 2004 aufgegeben. Heute wird 
das Gebiet von einer sehr heterogenen 
Nutzungsstruktur geprägt. Besonders do-
minant ist der Leerstand des ehemaligen 
Bettenhauses (Gebäude 1) im Süden des 
Untersuchungsgebiets. 
Im südöstlichen Bereich sind verschiedene 
wohnformen vorhanden, wobei es sich 
zum einen um kleine wohnungen bzw. 
Apartments handelt (Gebäude 9 – ehe-
maliges Schwesternwohnheim) und zum 
anderen um temporäre Flüchtlingsunter-
künfte (Gebäude 7 und 8).
Neben dem wohnen sind gewerbliche 
und medizinische Nutzungen in der Mitte 
des Quartiers vorhanden. Hierbei handelt 
es sich u.a. um eine „Kinder- und Jugend-
psychiatrie“ der sogenannten „medbo“. 
Diese wird aufgrund eines erweiterungsbe-
darfs das Gebäude zeitnah verlassen und 
in das Stadtzentrum von Amberg umzie-
hen. Nördlich der medbo befindet sich die 
fachärztliche Stelle der Bundeswehr. wei-
tere Nutzer des Quartiers sind die Firmen 
Siemens und windhoff mit Forschungsein-
richtungen. Diese befinden sich in den 

nördlich angrenzenden Gebäuden der 
medbo. Im Quartier sind zudem zahlreiche 
Nebenanlagen vorhanden, die überwie-
gend gewerblichen Nutzungen dienen. 
Die Nutzungen beruhen überwiegend auf 
kurzzeitigen Mietverträgen und werden 
in absehbarer Zukunft den Standort Köfe-
ringer Straße aufgeben. Somit ist damit 
zu rechnen, dass der bereits vorhandene 
Leerstand zunehmen wird.

In der Umgebung des Untersuchungsge-
bietes grenzen im Nord-westen wohnge-
biete an. Östlich befindet sich in kurzer Di-
stanz das Industriegebiet „Amberg-Süd“. 
Im Süden und Norden begrenzen landwirt-
schaftlich genutzte Flächen das Untersu-
chungsgebiet.
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Abbildung 7:  tatsächliche Nutzungen
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2.1.5 VERKEHR UND ÖPNV

ÖPNV
Das Quartier Köferinger Straße ist über zwei 
Bushaltestellen an den ÖPNV der Stadt 
Amberg angebunden. Dabei handelt es 
sich um die Haltestellte des „Citybusses“ 
Linie 3 (Gemeinwirtschaftliche Linie) an 
der Staufenbergstraße und um eine Halte-
stelle für den regionalen Busverkehr (Linie 
65 + 71/ kommerzielle Linie) an der Köfe-
ringer Straße. Die „Citybus“ Linie 3 fährt in 
Richtung Norden. Sie fährt weiter in Rich-
tung Industriegebiet Süd, wodurch dort 
eine dritte Haltestelle östlich des Untersu-
chungsgebietes gelegen ist. Die Linien 65 
und 71 fahren bis zum Amberger Bahnhof 
und  binden den südlichen Landkreis an. 
Die einzugsradien der Haltstellen (200 m) 
stellen eine fußläufige Erreichbarkeit dar 
(vgl. Abb. 8). es zeigt sich, dass trotz der 
scheinbar hohen Anzahl an Haltestellen, 
der östliche Bereich des Untersuchungs-
gebiets mangelhaft mit dem ÖPNV abge-
deckt ist. weiterhin ist zu beachten, dass 
keine fußläufige Verbindung zwischen 
dem Untersuchungsgebiet und der im In-
dustriegebiet gelegenen Haltestelle vor-
handen ist. 

Motorisierter Individualverkehr
Das Quartier zeichnet sich insbesondere 

im Norden durch einen hohen Anteil an 
versiegelten Erschließungsflächen aus. 
Hierbei handelt es sich z.B. um großflächi-
ge oberirdische Stellplätze und Straßenflä-
chen. Die Anbindung des Individualver-
kehrs an das öffentliche Straßennetz wird 
über eine Zufahrt an der Köferinger Straße 
im westen des Quartiers sichergestellt. ein 
zweiter möglicher Anschluss an das öffent-
liche Straßennetz befindet sich im Norden 
des Untersuchungsgebietes. Beim Ausbau 
der Verlängerung der Staufenbergstraße 
wurde hier bereits eine Zufahrt auf das 
Untersuchungsgebiet vorgesehen. Der Lü-
ckenschluss von Seiten des Quartiers für 
den motorisierten Verkehr fehlt jedoch. 
weiterhin soll gem. BP 90 das Quartier mit 
dem benachbarten Industriegebiet Süd 
verbunden werden. Die hierfür geplante 
Straße im Norden des Untersuchungsge-
biets als Anbindung an den Liebengraben-
wegs konnte bisher aufgrund fehlender 
Flächenverfügbarkeit nur teilweise herge-
stellt werden.

Fuß- und Radverkehr
wie bereits erläutert, ist das Gebiet stark 
durch die Erschließungsflächen des In-
dividualverkehrs geprägt. Der Fuß- und 
Radverkehr besitzt bisher nur eine unter-

geordnete Rolle. Im Quartier existieren nur 
teilweise Fußwege, ein klares wegenetz ist 
nicht erkennbar. Der Fuß- und Radverkehr 
wird hauptsächlich über das vorhandene 
Straßennetz abgewickelt. 
Fußläufig ist das Gebiet über zwei Gehwe-
ge mit der Umgebung verbunden. Zum ei-
nen entlang der Stauffenberg Straße und 
ihrer Verlängerung in Richtung Liebengra-
benweg mit zwei Querungsmöglichkeiten 
am Kreisverkehr Köferinger Straße. Zum 
anderen über einen Gehweg entlang 
der Köferinger Straße. Zudem existiert ein 
kleinerer Feldweg im Osten des Quartiers, 
welcher den Anschluss an das Industriege-
biet Süd herstellt.
Die Grünfläche im Süden des Quartiers ist 
durch einen Rundweg erschlossen.
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Abbildung 8:  Verkehr/ÖPNV
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2.1.6 ORTSBILD

Ortsbildprägend im Untersuchungsgebiet 
ist einerseits der teilweise historische Ge-
bäudebestand mit Bettenhaus (Gebäude 
1) und dem ärztewohnhaus (Gebäude 
10) und andererseits die dichte eingrü-
nung durch den Baumbestand. Darüber 
hinaus sind dichte Ortsrandeingrünungen 
entlang der Stauffenberg Straße und der 
Köferinger Straße vorzufinden.
Zudem sind markante eingänge zu Schutz-
räumen bzw. Luftschutzbunkern auffällig. 
Im Norden ist der hohe Anteil an versie-
gelter Fläche bzw. Parkplätzen  prägend. 
In den südlichen Bereichen des Quartiers 
dominieren weitläufige Freiflächen und 
ein weitgehend vitaler, erhaltenswerter 
Baumbestand. 
Interessante Blickachsen bieten sich zum 
einen im Norden und eröffnen die Sicht 
auf den Maria Hilf Berg. Zum anderen be-
finden sie sich im Süden und ermöglichen 
den Blick in die weitläufige Landschaft.
westlich des Untersuchungsgebiets ist die 
fehlende Ortsrandgestaltung auffallend. 
Des weiteren wird das Ortsbild vor allem 
südlich des Untersuchungsgebiets von drei 
nahegelegenen Hochleitungsmasten be-
einträchtigt.
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Abbildung 9:  Ortsbild
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2.1.7 GEBäUDEBEwERTUNG

Die Gebäude des ehemaligen Bundes-
wehrkrankenhauses und die fachärztli-
che Stelle der Bundeswehr sind aufgrund 
ihrer Maßstäblichkeit, Komposition und 
Gesamtanmutung sowie ihrer Anordnung 
und erschließung für das Quartier beson-
ders prägend und besitzen eine hohe 
Gestaltqualität und Dominanz. Die For-
schungseinrichtung von Siemens/wind-
hoff und den Räumlichkeiten der medbo 
sind aufgrund ihrer Komposition ebenfalls 
ortsbildprägend.
Neben den beiden wohngebäuden im 
Osten (Gebäude 7 und 8, vgl. Abb. 2) des 
Untersuchungsgebiets ist das gewerblich 
genutzte Gebäude, nördlich der beiden 
wohngebäude (Gebäude 6), und das 
im westen gelegene Gewerbegebäude 
(Gebäude 11) von geringer Gestaltquali-
tät und weist zudem einen hohen Sanie-
rungsbedarf auf. einzig die beiden wohn-
gebäude im Südosten (Gebäude 9) und 
-westen (Gebäude 10) sind von hoher Ge-
staltqualität und nur gering sanierungsbe-
dürftig.

Die Gebäudehöhen verteilen sich unter-
schiedlich von Nord nach Süd. Im Norden 

des Untersuchungsgebiets sind vornehm-
lich 1-2 geschossige Gebäude vorzufin-
den, während die wohngebäude (7 und 
8), das Bettenhaus, die medbo und teile 
des Forschungsgebäudes von Siemens/
windhoff 3-4 geschossig sind.
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BEwERTUNG GESTALTQUALITäT BEwERTUNG GEBäUDESUBSTANZ

GEBäUDEHÖHENZUSAMMENfASSUNG GESTALTQUALITäT & 
GEBäUDESUBSTANZ

Abbildung 10:  Gebäudebewertung
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2.2 QUERScHNITTSBEZOGENE ANALySE

Basierend auf der Bestandsaufnahme 
werden in der Bestandsbewertung die we-
sentlichen Analyseergebnisse aufgezeigt. 
Diese sind in zwei Kapitel strukturiert. Zum 
einen werden in Kap. 2.2.1 die derzeitig 
vorhandenen Qualitäten und die sich für 
das Gebiet ergebenden Potenziale erläu-
tert. Im Kap. 2.2.2 werden anschließend 
die vorhandenen Defizite und die mög-
lichen Konflikte im Untersuchungsgebiet 
dargestellt.

2.2.1 QUALITäTEN UND POTENZIALE

Südlich, östlich und nördlich des Quartiers 
ist aufgrund des dichten Baumbestands 
ein prägender Siedlungsrand vorzufinden. 
Die bereits bestehende, qualitativ hoch-
wertige Parkanlage eignet sich zur Inte-
gration eines Kleinkinderspielplatzes. Der 
Park mit seinem alten Baumbestand und 
heimischen Baumarten wirkt sich auf das 
gesamte Quartier prägend aus und ist 
deswegen besonders erhaltenswert. Der 
Park bildet darüber hinaus den übergang 
in die freie Landschaft. 
Durch die Nachverdichtung des Quartiers 
mit wohnbebauung entsteht der Bedarf 
eines weiteren Spielplatzes für Kinder und 
Jugendliche. Hierfür eignet sich insbeson-

dere die Fläche nördlich der Zeilenbebau-
ung (Gebäude 7 und 8), da ein Spielplatz 
hier gut in die topographie des Geländes 
integriert werden könnte und seine Lage 
dem Auftreten möglicher Lärmkonflikte 
mit den Anwohnern entgegenwirkt.
Hinsichtlich des Fuß- und Radwegenet-
zes bestehen quartiersintern und darüber 
hinaus Potentiale, das Areal mit der Um-
gebung besser zu vernetzen. Vor allem 
im Südosten des Quartiers besteht eine 
Möglichkeit, das Quartier zu öffnen, d.h. 
ein Stück des Zaunes bzw. das dortige tor 
zu entfernen. Dies bindet das Quartier an 
eine bestehende Fußwegeverbindung ins 
Industriegebiet und möglicherweise an 
die dortige Bushaltestelle an. Darüber hin-
aus ist das Untersuchungsgebiet vom City- 
und Regionalbus in unmittelbarer Umge-
bung erschlossen. Für den motorisierten 
Individualverkehr wäre die Umsetzung der 
bereits geplanten Straßenverbindung von 
der Köferinger Straße zum Liebengraben-
weg von großem Vorteil. eine nördliche er-
schließung des Quartiers hätte somit eine 
noch größere Rentabilität.
eine hohe gestalterische Qualität besitzt 
vor allem das historische Bettenhaus. Sei-
ne Ausrichtung zur Landschaft sowie seine 
architektonische Gestaltung dominieren 

diesen Bereich im Quartier. Die ehema-
ligen Anbauten des Bettenhauses sind 
bereits saniert worden und haben ein po-
sitives erscheinungsbild. Die sanierten Ge-
bäudeteile der fachärztlichen Dienststelle 
(Bundeswehr) und die sanierten Gebäu-
deteile des ehemaligen Bundeswehrkran-
kenhauses unterstützen den gewerblichen 
Charakter der nördlich gelegenen Quar-
tiersteile.
Auf innen liegenden Flächen sind Gebäu-
de des ehemaligen Bundeswehrkranken-
hauses zurückgebaut worden. Östlich und 
westlich des medbo-Gebäudes sowie im 
Norden der Verlängerung der Staufen-
bergstraße, sind dadurch große Freiflä-
chen entstanden. Diese stellen ein hohes 
Potenzial zur Aktivierung und Nachver-
dichtung dar.
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Abbildung 11:  Qualitäten und Potenziale
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2.2.2 DEfIZITE UND KONfLIKTE

Das Untersuchungsgebiet befindet sich 
in einer Insellage. Diese wird durch eine 
mangelhafte Anbindung des Gebiets an 
die Umgebung verstärkt. es fehlen Fuß- 
und Radwege, aber auch eine Straßen-
verbindung zwischen der Köferinger Straße 
und dem Liebengrabenweg. Das Gebiet 
besitzt im westen einen Quartierseingang 
für den Individualverkehr. ein möglicher 
Quartierseingang im Norden ist bisher nur 
von der Stadt und nicht von Seiten des 
Quartiers hergestellt. Darüber hinaus fehlt 
eine  fußläufige Anbindung an die offene 
Landschaft im Süden sowie innerhalb des 
Quartiers. 
Auch sind die vorhandenen Querungs-
möglichkeiten z.B. an der Köferinger bzw. 
Stauffenberg Straße für Fußgänger man-
gelhaft oder fehlen. Deshalb sind die Ci-
tybushaltestelle und der Spielplatz nörd-
lich des Areals an der Köferinger Straße 
schlecht angebunden. Zudem ist der 
Spielplatz knapp 500m entfernt.

Das Ortsbild des Untersuchungsgebiets 
weist erhebliche Missstände auf. So zeich-
net sich das Quartier durch einen hohen 
Anteil an versiegelter Fläche mit großflä-

chigen Stellplätzen aus. Die Straßenquer-
schnitte sind dem Individualverkehr an-
gepasst, weswegen Fuß- und Radwege 
mangelhaft ausgebaut bzw. unattraktiv 
gestaltet sind.
An der östlichen  Randlage des Quartiers 
haben die Zeilenbebauung (Ausrichtung 
Ost-west) und diverse Nebengebäude ein 
sanierungsbedürftiges erscheinungsbild. 
Daneben existiert im Quartier bereits ein 
hoher Gebäudeleerstand, wovon beson-
ders die Gebäude Bettenhaus und tech-
nikhalle betroffen sind.
Darüber hinaus ist entlang der Köferinger 
Straße und am Rand des Industriegebiets 
die Ortsrandgestaltung mangelhaft. Das 
Quartier wird visuell von einer  benach-
barten Hochspannungsleitung und einem 
Sendemast beeinträchtigt. 
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Abbildung 12:  Defizite und Konflikte
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DARSTELLUNG DER STäDTEBAULIcHEN MISSSTäNDE

Die Stärken und Schwächen des Quartiers 
wurden im vorherigen Kapitel ausführlich 
dargelegt. Im folgenden Abschnitt er-
folgt nun die gezielte Untersuchung des 
Quartiers auf städtebauliche Missstände 
im Sinne des Baugesetzbuchs. Dabei wird 
zwischen Substanzschwächen und Funkti-
onsschwächen unterschieden. Substanz-
schwächen weist ein Gebiet auf, welches 
den Anforderungen an gesunde wohn- 
und Arbeitsbedingungen nicht bzw. nur 
mangelhaft erfüllt. Hingegen bedeuten 
Funktionsschwächen eine erhebliche Be-
einträchtigung der Aufgabe des Gebie-
tes, welches ihm durch seine Lage und 
Funktion zukommt.
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3.1.1 BELIcHTUNG, BESONNUNG UND 
 BELüfTUNG VON wOHN- UND 
 ARBEITSSTäTTEN

Im Untersuchungsgebiet liegen Mängel in 
der Belichtung, Besonnung und Belüftung 
vor. Aufgrund von großflächigen Gebäu-
denordseiten werden die überwiegend im 
Süden des Quartiers gelegenen Gebäude 
wie z.B. das ehemalige Bettenhaus mit sei-
nen Anbauten nicht ausreichend belich-
tet. Gleiches gilt für den Innenhof des süd-
lichen Gebäudes der medbo. 
Die vorliegende Gebäudesubstanz zeich-
net sich durch eine hohe Gebäudetiefe 
aus. Die derzeitigen Grundrisse sind der 
ehemaligen Nutzung als Bettenhaus an-
gepasst und erweisen sich daher in ihrer 
Nachnutzung als äußerst schwierig. eine 
Nachnutzung der Gebäude ist aufgrund 
der Grundrisszuschnitte für wohnraum 
nur mit hohem Umbaumaßnahmen und 
Sanierungen möglich, eine gewerbliche 
Nachnutzung erweist sich im momenta-
nen Zustand ebenfalls als schwierig und 
bedarf großer Umbaumaßnahmen.

3.1 SUBSTANZScHwäcHEN

Abbildung 13:  Substanzschwächen (1)

32 



3.1.2  BAULIcHE BEScHAffENHEIT

Die bauliche Beschaffenheit des Quartiers 
ist, nach in Augenscheinnahme von au-
ßen, mangelhaft und weist einen hohen 
Sanierungs- und Modernisierungsbedarf 
auf. Dabei handelt es sich insbesondere 
um folgende Gebäude, die Mängel in der 
baulichen Substanz (Schimmel, Feuchtig-
keit) aufweisen: ehem. Bettenhaus (Ge-
bäude 1), die östliche Zeilenbebauung 
(Gebäude 7 + 8) sowie die im Norden ge-
legene KFZ Halle (Gebäude 6) ebenfalls 
liegen Mängel in der Ausstattung und Bar-
rierefreiheit vor. energetische Sanierungen 
haben nur teilweise stattgefunden, sodass 
teilweise ein schlechter bis kritischer ener-
getischer Standard der Gebäude vorliegt.  

Abbildung 14:  Substanzschwächen (2)
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3.1.3  ZUGäNGLIcHKEIT DER 
 GRUNDSTücKE

Die Anbindung des Quartiers an das öf-
fentliche Straßennetz erfolgt lediglich über 
eine Zufahrt an der Köferinger Straße. Der 
im Norden des Quartiers geplante An-
schluss wurde bisher nicht realisiert. wei-
terhin sind im Quartier ausschließlich An-
liegerstraßen vorhanden. Daher wird die 
Zugänglichkeit der Grundstücke als man-
gelhaft eingestuft.
Daneben besitzt das Gebiet Mängel im 
Rad- und Fußwegenetz (mangelhaftes 
Angebot, tlw. schlechter baulicher Zu-
stand, mangelhafte Barrierefreiheit). eine 
Anknüpfung des öffentlichen Fuß- und 
Radwegenetz ist noch verbesserbar.

Abbildung 15:  Substanzschwächen (3)
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3.1.4  NUTZUNG VON UNBEBAUTEN 
 fLäcHEN

Die Aufgabe des ehemaligen Bundes-
wehrkrankenhauses und der teilweise be-
reits begonnene Rückbau sowie Leerstand 
der Gebäudesubstanz haben zu einer Un-
ternutzung der bebauten und unbebau-
ten Flächen geführt. Das ehem. Betten-
haus (Gebäude 1) steht bereits vollständig 
leer. Die östliche Zeilenbebauung (Ge-
bäude 7 + 8) wird derzeit als Flüchtlings-
unterkunft zwischengenutzt. westlich der 
Zeilenbebauung befinden sich aufgrund 
des Rückbaus große Freiflächen. Auch die 
im Norden angrenzende Fläche wird trotz 
einer bereits vorhandenen erschließung 
nicht genutzt. eine weitere kleine unterge-
nutzte Fläche befindet sich an der westli-
chen Quartierseinfahrt und dient derzeit 
als Parkplatz.  

Abbildung 16:  Substanzschwächen (4)
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3.1.5   VORHANDENE TEcHNIScHE
 INfRASTRUKTUR

Das ehemalige Bundeswehrareal besitzt 
eine für die damalige Nutzung typische 
Ringererschließung der technischen In-
frastruktur. Das Quartier ist über einen 
zentralen Anschluss mit dem öffentlichen 
Netz verbunden. Hinsichtlich zukünftiger 
entwicklungen könnte dieser Umstand zu 
Konflikten führen (z.B. bei Parzellierung und 
Verkäufen im Gebiet). ein Umbau der Rin-
gerschließung ist ein hoher finanzieller so-
wie  baulicher Aufwand. 

Abbildung 17:  Substanzschwächen (5)
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3.2  fUNKTIONSScHwäcHEN

3.2.1  fLIEßENDER UND RUHENDER 
 VERKEHR

Das Quartier zeichnet sich durch einen ho-
hen Versiegelungsgrad aus. Neben den 
großzügigen Fahrbahnbreiten und einem 
überdimensionierten Angebot an Stellplät-
zen (zahlreiche Großparkplätze) fehlt es 
dem Gebiet an Attraktivität (z.B. begrünte 
Straßenräume, fehlende Fußwege). trotz 
des hohen Anteils an Erschließungsflächen 
besitzen nicht alle Gebäude eine ausrei-
chende bzw. gute Zufahrtsmöglichkeit.

Abbildung 18:  Funktionsschwächen (1)
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3.2.2  wIRTScHAfTLIcHE SITUATION UND 
 ENTwIcKLUNGSfäHIGKEIT DES 
 GEBIETS

Im Quartier liegen derzeit erste großflächi-
ge Leerstände und untergenutzte Flächen 
vor. Aufgrund von kurzfristigen Mietverträ-
gen und bereits absehbaren Nutzungsauf-
gaben werden weitere Leerstände entste-
hen, die aufgrund ihrer Grundrisse schwer 
nachnutzbar sein werden. weiterhin kann 
das ehemalige Nutzungskonzept eines Kli-
nikstandortes nicht mehr ausgeübt wer-
den. Die entwicklungsfähigkeit des Quar-
tiers und seine wirtschaftliche Situation 
sind somit mangelhaft.

3.2.3  wEITERES

Im Quartier liegen keine Gemeinbedarfs-
flächen bzw. -einrichtungen vor. Obwohl 
der im Süden gelegen Park als öffentlich 
zugängliche Freifläche genutzt wird, ist 
dieser privat. Zudem besitzen die vorhan-
denen Freiräume keine Aufenthaltsquali-
tät. Die vorhandenen Spielgeräte des Klini-
kums sind in ihrer Ausstattung und Qualität 
mangelhaft.

Abbildung 19:  Funktionschwächen (2)

38 



39 



  4



[Vorlage 005/0041/2017   Anlage1]

ZIELE DER ZUKüNfTIGEN ENTwIcKLUNG

Aus dieser Gesamtbetrachtung lassen sich 
nachfolgend Ziele für die entwicklung des 
Gebiets ableiten. Die konkreten Ziele und 
Maßnahmenvorschläge zu deren Umset-
zung sind in den folgenden Kapiteln dar-
gestellt.
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4.1  BAULIcHE ZIELE

Ziel der Sanierung ist es, den vorhandenen 
Gebäudebestand weitestgehend zu er-
halten. Die historische Gebäudesubstanz, 
besonders das ehemalige Bettenhaus, 
bestimmt im südlichen Bereich des Unter-
suchungsgebiets den Charakter des Quar-
tiers und ist grundlegender Bestandteil der 
zukünftigen entwicklung. Im Sinne einer 
nachhaltigen entwicklung sollen sanie-
rungsbedürftige Gebäude aufgewertet 
und einer neuen Nutzung zugeführt wer-
den. Der bereits begonnene Rückbau von 
Gebäuden soll nur in teilbereichen und im 
wesentlichen für Nebenanlagen weiter-
verfolgt werden.
weiterhin gilt es, das Potenzial der bereits 
erschlossenen flächen zu nutzen und die 
durch Aufgabe der ehemaligen Nutzung 
als Bundeswehrkrankenhaus entstande-
nen Freiflächen nach zu verdichten.  Für 
eine neue Bebauung soll ein verträglicher 
Maßstab gewählt werden, der sich an der 
bestehenden ortsbildprägenden Bebau-
ung orientiert.

Im Rahmen der Aktivierung des Quartiers 
und der damit verbunden höheren Anzahl 
an Bewohnern sollte der ÖPNV an die zu-
künftigen Bedürfnisse angepasst werden. 
eine ausreichende Vernetzung der Innen-
stadt mit dem neuen wohn- und Arbeits-
standort ist von hoher Bedeutung. In Bezug 
auf die Fuß- und Radwegeverbindungen 
sowie die Anbindung des Individualver-
kehrs soll die Vernetzung des Quartiers in-
tern, aber auch  mit der Umgebung aus-
gebaut werden.
ein weiteres Ziel der Sanierung ist es, die 
optische Beeinträchtigung des Quartiers 
aufgrund der zahlreichen oberirdischen 
Stellplätze zu beseitigen. Zukünftig soll ein 
begrünter und attraktiver Charakter im 
Quartier entstehen.

4.2  VERKEHRLIcHE ZIELE 4.3  fREIRäUMLIcHE ZIELE

Durch die Formulierung von freiraumpla-
nerischen Zielen soll eine qualitativ hoch-
wertige Aufwertung der Grün- und Freiflä-
chen für ein vielfältiges Nutzungsangebot 
erreicht werden. Das vielfältige Nutzungs-
angebot an Grün- und Freiflächen soll 
die Identifizierung der Bewohner mit dem 
Quartier stärken und zur Belebung beitra-
gen. 
weiterhin gilt es, die prägenden Vegeta-
tionselemente zu pflegen, erhalten und 
auszubauen.
Zudem soll der Rückbau von versiegelten 
Flächen zu einer Reduzierung der  Boden-
versieglung beitragen und den durch-
grünten Quartierscharakter unterstützen. 
Zukünftig besitzt die wegeverbindung zwi-
schen Köferinger Straße und Liebengra-
benweg für die Bewohner des Quartiers 
eine hohe Bedeutung, da sie die Verbin-
dung zwischen wohn- und Arbeitsstandort 
darstellt. Der Lückenschluss soll vollzogen 
werden, um das Quartier verstärkt in den 
Amberger Siedlungsbereich einzubinden. 
eine Öffnung des Quartiers und der damit 
verbundenen Vernetzung mit der Umge-
bung ist nur möglich, wenn der Ausbau 
weiterer Quartierseingänge und wege si-
chergestellt wird.

42 



Abbildung 20:  Zielformulierungen
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KONZEPT ZUR ZUKüNfTIGEN ENTwIcKLUNG
Die zukünftige entwicklung des Areals soll 
ein heterogenes Quartier bestehend aus 
wohn-, Dienstleistungs- und Gewerbenut-
zungen herbeiführen. Hierfür wird die be-
reits vorhandene Nutzungsmischung be-
stehend aus wohnen im südlichen Bereich 
des Gebietes und gewerblichen sowie 
medizinischen Nutzungen im nördlichen 
teil des Gebietes aufgegriffen und wei-
terverfolgt. Die angestrebte Nutzungsmi-
schung soll zu einem stabilen und beleb-
ten Quartier beitragen.
ein wesentlicher Bestandteil der entwick-
lung ist die Aktivierung des vorhandenen 
Gebäudebestandes und somit eine be-
standsorientierte entwicklung. Die teilwei-
se leerstehende und sanierungsbedürftige 
Gebäudesubstanz soll genutzt und einer 
neuen Nutzung zugeführt werden. ein wei-
terer Rückbau soll nur begrenzt stattfinden. 
Des weiteren sollen die untergenutzten 
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Flächen im Bereich der medbo und nörd-
lich der Staufenbergstraße aktiviert wer-
den. Da diese Flächen bereits erschlossen 
sind, gilt es, eine städtebaulich verträgli-
che Dichte zu etablieren und eine einbin-
dung des Neubaus in den Bestand zu ge-
währleisten.
trotz der Aktivierung der brachliegenden 
Flächen sollen vorhandene Freiflächen 
bewahrt und Außenanlagen hochwertig 
gestaltet werden. 
Die vorhandene Vegetation soll so weit 
wie möglich erhalten und gepflegt wer-
den. Neupflanzungen sollen sich an den 
vorhandenen Baum- und Straucharten 
orientieren. Bei der entwicklung der Au-
ßenanlagen gilt es, hochwertig zu begrü-
nen und zur Verfügung stehende Flächen 
soweit als möglich als differenziert nutzba-
re Freiräume zu gestalten. Die aktuell we-
nig begrünten Straßen sollen durch neue 
Baumpflanzungen aufgewertet werden. 
Im Bereich der östlichen Zeilenbebauung 
(Gebäude 7 + 8) soll ein Quartiersspielplatz 
entstehen. Im Bereich der südlichen Park-
anlage bietet sich ebenfalls die Möglich-
keit Spielgeräte für Klein- und Schulkinder 
zu errichten. Durch diese zwei Spielplätze 
wird im Quartier ein vielfältiges Aufent-
haltsangebot geschaffen, das die Iden-
tifizierung der Bewohner mit ihrem Wohn-
umfeld stärkt. In Anlehnung daran sollten 

weitere Aufenthaltsmöglichkeiten im öf-
fentlichen Raum angeboten werden, die 
allen Altersklassen zur Verfügung stehen.
Zur weiteren Aufwertung des Quartiers sind 
nicht mehr benötigte Stellplatzflächen zu-
rück zu bauen. erforderliche neue Stell-
plätze sollten z.B. über eine Quartiers-Park-
Palette am derzeitigen Quartierseingang 
an der Köferinger Straße oder über tiefga-
ragen hergestellt werden.  
Um das Quartier mit den benachbarten 
Siedlungsbereichen stärker zu verknüpfen, 
ist zunächst die Aufwertung von Fuß- und 
Radwegeverbindungen entscheidend. 
Während einerseits die fußläufigen Bezie-
hungen im Quartier aufgewertet werden 
müssen, gilt es anderseits die Anschlüsse 
an angrenzende Fußwege herzustellen 
und dadurch neue wegebeziehungen zu 
ermöglichen. Dabei gilt es die fußläufige 
Anbindung an die Bushaltestelle, insbe-
sondere unter den Gesichtspunkten der 
Barrierefreiheit und Sicherheit zu verbes-
sern. Im Zuge einer besseren Vernetzung 
des Gebiets mit seiner Umgebung, sind 
nicht mehr benötigte Zäune und tore des 
Quartiers zurückzubauen, um auch visuell 
das Quartier zu öffnen. Von hoher Bedeu-
tung ist die Anbindung an die Fußwege-
verbindung zum Liebengrabenweg. Hier 
bietet sich am im Südosten des Quartiers 
das bestehenden tor im Zaun dauerhaft 

zu öffnen.
Im weiteren Planungsverlauf ist zu prüfen, 
ob der Stellplatz anderweitig im Gebiet 
gedeckt werden kann, z.B durch tiefgara-
gen unter Gebäuden oder durch Umbau 
bestehender Stellplätze zu Hochgaragen.
Die Schaffung einer tiefgarage unter der 
südlichen Parkanlage ist nur unter Berück-
sichtigung der Belange von Umwelt- und 
Naturschutz sowie der wasserwirtschaft 
möglich. 

5.1  ENTwIcKLUNGSKONZEPT

46 



Abbildung 21:  Konzeptvorschlag
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5.2  MASSNAHMEN MIT KOSTEN- UND fINANZIERUNGSüBERSIcHT
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NUTZUNG DES BESONDEREN STäDTEBAUREcHTS 

VORScHLAG ZUR ABGRENZUNG DES 
SANIERUNGSGEBIETES UND VERfAHRENS

Die Durchführung einer Sanierungsmaß-
nahme nach § 136 BauGB verfolgt ins-
besondere die inhaltliche Zielsetzung der 
Behebung von städtebaulichen Missstän-
den. Als Grundvoraussetzung müssen in 
dem Gebiet städtebauliche Missstände im 
Sinn des Baugesetzes vorliegen. Diese wur-
den im Rahmen des Kapitels 3. ausführlich 
untersucht und aufgezeigt. 
Städtebauliche Missstände im Sinne des § 
136 BauGB Abs. 2 wurden in diesem Rah-
men für das Untersuchungsgebiet flächen-
deckend festgestellt. 
Die rechtlichen Voraussetzungen für die 
Durchführung einer Sanierungsmaßnahme 
für das Untersuchungsgebiet ehemaliges 
Bundeswehrkrankenhaus sind somit erfüllt. 
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6.1 BEGRüNDUNG

Ohne eine umfassende und einheitliche 
Steuerung in Form einer Sanierungsmaß-
nahme und Unterstützung durch geeig-
nete Förderinstrumente wird der bereits 
begonnene Funktionsverlust weiter fort-
schreiten und die städtebaulichen Män-
gel zunehmen. 
Die Begründung zum Gebiet als Inhalte ei-
nes neuen Sanierungsgebietes ist nachste-
hend aufgeführt:

Im Quartier des ehemaligen Bundeswehr-
krankenhauses liegen gemäß § 136 Abs. 
3 BauGB folgende Substanzschwächen 
gem Kap. 3 als Missstände vor: 

• Mängel in der Belichtung, Besonnung 
und Belüftung 

• Mangelhafte bauliche und energeti-
sche Beschaffenheit des Quartiers - ho-
her Sanierungs- und Modernisierungs-
bedarf 

• Mangelhafte Anbindung des Quartiers 
an das öffentliche Straßennetz 

• Starke Unternutzung der bebauten und 
unbebauten flächen  

• Mangelhafte und nicht nachhaltige Er-
schließung des Quartiers

 

Neben den beschriebenen Substanz-
schwächen liegen im Quartier schwerwie-
gende Funktionsschwächen gemäß §136 
Abs. 3 BauGB vor: 

• Überdimensionierte Verkehrsflächen 
charakterisieren den fließenden und 
ruhenden Verkehr im Gebiet. 

• Die Entwicklungsfähigkeit des Quar-
tiers und seine wirtschaftliche Situation 
sind mangelhaft. Kurzfristige Mietver-
träge und Leerstände deuten auf ei-
nen funktionsverlust hin. 

• Der im Süden gelegene Park wird als 
private Freifläche genutzt und steht nur 
den Anwohnern zur Verfügung. Zudem 
besitzen die vorhandenen freiräume 
geringe Aufenthaltsqualität. Die vor-
handenen Spielgeräte des Klinikums 
sind in ihrer Ausstattung und Qualität 
mangelhaft.

Im Zuge der Umsetzung der Sanierung 
sind einschneidende Maßnahmen wie z.B. 
Kernsanierungen in bestehenden Leer-
ständen oder Ordnungsmaßnahmen der 
erschließung erforderlich, die Auswirkun-
gen auf die Quartiersbewohner haben. 
Dennoch sind für die wenigen derzeitigen 
Bewohner des Quartiers keine Umsiedlun-
gen oder ähnlich einschneidende Maß-
nahmen notwendig. es ist zu erwarten, 
dass für die Mehrheit der Betroffenen (u.a. 
Anwohner, aber auch Nutzer der Gewer-
beflächen) nach der Umsetzung der Sa-
nierung eine deutliche Verbesserung ein-
tritt. Die möglichen zeitlich beschränkten 
Störungen durch Baustellentätigkeiten 
werden soweit wie möglich eingegrenzt. 
Aus Sicht der Planer und der Kommune 
sind somit keine nachteiligen Auswirkun-
gen der städtebaulichen Sanierung zu er-
warten.
Aufgrund der Schaffung von neuen Ar-
beitsplätzen sowie von vielfältigen wohn-
raum, überwiegend im Bereich des Ge-
schosswohnungsbaus, für den in Amberg 
ein Bedarf besteht, liegt die entwicklung 
des ehemaligen Bundeswehrkrankenhau-
ses im öffentlichen Interesse. weiterhin ist 
der erhalt der ortsbildprägenden Bebau-
ung, d.h. die Nachnutzung der bestehen-
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den Gebäude, besonders im Bezug auf 
das Ziel der reduzierten Flächenneuversie-
gelung von hohem gemeinschaftlichem 
wert.
Aufgrund des öffentlichen Interesses zur 
Umsetzung der Maßnahmen ist eine zü-
gige Durchführung der Sanierung vorge-
sehen. Im Sinne einer gesamtheitlichen 
Betrachtung des gesamten Quartiers und 
der Notwendigkeit zur Lösung vielsichtiger 
Problemstellungen mit zahlreichen Zielkon-
flikten ist eine einheitliche Durchführung 
der Sanierung zwingend erforderlich.

• erhalt des besonders prägenden und 
historischen Gebäudebestands 

• Behutsame Nachverdichtung und Nut-
zung des Flächenpotenzials zur Schaf-
fung von Wohn- und Gewerbeflächen 
unter Berücksichtigung des vorhande-
nen Maßstabes 

• Qualitativ hochwertige Aufwertung der 
Grün- und Freiflächen für ein vielfälti-
ges Nutzungsangebot 

• Erhalt, Pflege und Ausbau der prägen-
den Vegetationselemente 

• Reduzierung der Bodenversieglung 
• Anbindung Plangebiet an den Lieben-

grabenweg 
• Schaffung eines offenen Gebietscha-

rakters
• Aufwertung der ÖPNV Anbindung und 

Erreichbarkeit 
• Vernetzung des Gebiets mit der Umge-

bung
• Minimierung der optischen Beeinträch-

tigung durch oberirdische Stellplätze 
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erfuhren bereits eine Umnutzung und Sa-
nierung der Gebäude und weisen keine 
städtebaulichen Missstände mehr auf. Die-
se beiden Grundstücke sind daher nicht im 
Umgriff des Sanierungsgebiets enthalten.

6.3 VORScHLAG ZUM UMGRIff

Der vorgeschlagene Umgriff des neu-
en Sanierungsgebietes nach §142 Abs. 1 
BauGB umfasst nahezu den Umgriff des 
ehemaligen Bundeswehrgeländes, ledig-
lich kleinere Grundstücke wurden im Rah-
men der ergebnisse der Voruntersuchung 
aus dem Umgriff für das Sanierungsgebiet 
ausgenommen. 
Zu den Flächen des ehemaligen Bundes-
wehrgeländes kommen teile der Verkehrs-
flächen der Köferinger Straße inkl. dem 
Knotenpunkt Stauffenbergstraße- Köferin-
ger Straße sowie die nach ostenführende 
Stichstraße bis zum Liebengrabenweg, im 
nördlichen Bereich des Untersuchungs-
gebiet hinzu. Im Osten verläuft das Sanie-
rungsgebiet entlang der Feldgrenze und 
schließt den dort bestehenden Feldweg 
mit ein. Südlich wird das vorgeschlagene 
Sanierungsgebiet ebenfalls von den be-
stehenden landwirtschaftlichen Flächen 
begrenzt. 

Das Flurstück 1302/2, im Norden des Un-
tersuchungsgebietes, besitzt keine gravie-
rende städtebaulichen Missstände und ist 
daher aus dem Umgriff des Sanierungsge-
bietes ausgenommen. 
Die Flurstücke 1304/2 und 1304/1 am süd-
lichen Rand des Untersuchungsgebietes 
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Abbildung 22:  Umgriff Sanierungsgebiet

Stauffenberg Straße

Kö
fe

rin
ge

r S
tra

ße

Lie
b

e
n

g
ra

b
e

n
w

e
g



[Vorlage 005/0041/2017   Anlage1]

6.4 VERfAHRENSVORScHLAG

Um die dargestellten Planungsziele zu er-
reichen und die festgestellten städtebauli-
chen Missstände im Sinne des §136 BauGB 
zu beseitigen, wird vorgeschlagen, ein Sa-
nierungsgebiet nach § 142 Abs. 1 BauGB 
festzulegen (Vgl. Abbildung 22).

Die Sanierung dient der Behebung der 
oben beschriebenen Missstände, um das 
bestehende Gebiet aufzuwerten und zu 
verbessern. Letztlich gewährleistet die Ge-
samtmaßnahme, dass sowohl Substanz- 
als auch Funktionsschwächen gemäß 
§136 Abs. 2 BauGB beseitigt werden kön-
nen. Darüber hinaus liegt die einheitliche 
Vorbereitung und zügige Durchführung 
der Gesamtmaßnahme im öffentlichen 
Interesse gemäß § 136 Abs. 1 BauGB. Die 
entwicklung des Gebietes zeigt, dass die 
beschriebenen Missstände ohne eine ge-
zielte und geordnete Steuerung der Sanie-
rung nicht behoben werden können. Nur 
die Veranlassung umfassender Steuerung 
und Unterstützung ermöglicht die Beseiti-
gung der städtebaulichen Missstände. ein 
planvolles und aufeinander abgestimmtes 
Vorgehen kann in Anbetracht der Sanie-
rungsziele zum erfolg führen.

Bei der wahl des Sanierungsverfahrens 
sind hierbei die engen Grenzen des BauGB 
einzuhalten. Die wahl des Sanierungsver-
fahrens ist keine ermessenssache, sondern 
durch die Rechtsprechung eindeutig de-
finiert. 

überwiegende teile des Sanierungsgebie-
tes befinden sich im Besitz eines Grund-
stückseigentümers, der sehr an der Behe-
bung der Mängel interessiert ist und einen 
Großteil der erforderlichen Maßnahmen 
eigenständig finanzieren wird. Aufgrund 
des bereits vorhandenen Preisniveaus auf 
dem Immobilienmarkt in Amberg sowie 
den aktuellen entwicklungen ist mit einer 
verhältnismäßig sehr geringen sanierungs-
bedingten Bodenwertsteigerung zu rech-
nen. Darüber hinaus ist auch nicht mit 
einer plötzlich durch die Sanierung ausge-
lösten spekulativen entwicklung auf dem 
Bodenmarkt zu rechnen, da der Grundbe-
sitzer derzeit das Areal im Portfolio halten 
will. Somit sind die besonderen sanierungs-
rechtlichen Vorschriften im dritten teil des 
BauGB (Bodenrecht §152-156a BauGB) 
nicht anzuwenden. In der Sanierungssat-
zung kann deshalb auf die Anwendung 
dieser Vorschrift verzichtet werden (§142 
Abs. 4 Bau GB). Die Sanierung findet somit 

im vereinfachten Verfahren (§142 Abs. 4 
BauGB) statt. Bei Maßnahmen im Bereich 
von öffentlichen Verkehrsflächen sind die 
beitragsrechtlichen Vorgaben zu beach-
ten und eine Beitragspflicht entsprechend 
KAG zu prüfen.

Im vereinfachten Verfahren ist es nicht 
notwendig, sämtliche Vorhaben und 
Rechtsvorgänge einer sanierungsrechtli-
chen Genehmigungspflicht zu unterwer-
fen. Dadurch würden Bauvorhaben und 
schuldenrechtliche Verträge über den 
Gebrauch oder die Nutzung eines Grund-
stückes, Gebäudes oder Gebäudeteils 
mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr 
der schriftlichen Genehmigung durch die 
Stadt unterliegen. es wird vorgeschlagen, 
die Anwendung entsprechend §144 Abs.1 
BauGB und §144 Abs.2 BauGB auszuschlie-
ßen. Da zukünftig der neue Bebauungs-
plan „An der Staufenbergstraße“ im Quar-
tier gültig sein wird und die Zulässigkeit von 
Vorhaben entscheidet, ist eine weitere 
Genehmigungspflicht nicht notwendig. 

eines Genehmigungsvorbehaltes gemäß 
§144 Abs. 2 BauGB bedarf es ebenfalls 
nicht. §144 Abs. 2 BauGB betrifft den ge-
samten Grundstücksverkehr, dessen Regu-
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larien und Steuerung zur Umsetzung der 
Sanierungsziele nicht erforderlich ist. Der 
Ausschluss von §144 Abs. 2 BauGB bedingt, 
das gemäß §143 Abs. 2 Satz 1-3 BauGB der 
Sanierungsvermerk im Grundbuch entfällt. 
Der Verzicht auf die Verfügungssperre des 
§144 Abs.2 BauGB steht auch einer zügi-
gen Durchführung der Sanierungsmaß-
nahme nichts entgegen. es ist nicht er-
sichtlich, dass hierdurch erschwernisse bei 
der Durchführung hervorgerufen werden. 
Entsprechend BauGB 2014 (45. Auflage) ist 
die Frist für die Sanierung nach §142 Abs. 
3 BauGB festzulegen. Die Sanierung sollte 
spätestens in der maximal möglichen Sa-
nierungsfrist von 15 Jahren gemäß §142 
Abs. 3 BauGB abgeschlossen werden.
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QUELLENVERZEIcHNIS

Die Vorbereitende Untersuchung wurde auf Basis folgender Quel-
len erstellt:

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwick-
lung und Heimat; Landesentwicklungsplan Bayern
denkmalneu GmbH; Bebauungsplan „An der Stauffenberg-
straße“; Vorbereitende Untersuchung „Park Campus Amberg“
Flowinvest GmbH; Risiko-Potenzial-Analyse
Georgi, Bernd; Luftbilder
Gesellschaft für entwicklung, Beschaffung und Betrieb mbH; 
Standortbeschreibung; Verkehrsanlagen; Ver- und entsorgung
Regionaler Planungsverband Oberpfalz Nord; Regionalplan
Renner + Hartmann Consult GmbH; erkundung Straßenaufbau
Seidl + Partner Gesamtplanung GmbH; technical-Due-Diligence-
Prüfung
Staatiches Hochbauamt Amberg; übersichtsplan, 
Ausführungsplan
Stadt Amberg; Kataster
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